
BESPRECHUNGEN

Christus als dem Haupt eingegliedert .  wird;: ıne Gliedstellung besonderer Art als
Amtsträger, insbesondere 1n bezug die Eucharistıie, wiırd vermıittelt durch das
Sakrament der Weihe; die Eucharistıie selbst 1St der Mittelpunkt der Kırche un:
en kirchlichen Lebens überhaupt. Diese deutliche Vorbetonung des Sakramentalen
gegenüber dem Juridischen un Jurisdiktionellen lıegt zweıtellos SAaNzZ 1n der Linıe
des 7, Vatiıkan. Konzils, das DSpW. den bischöflichen Weıhegrad nachdrü lıch
gegenüber der Jurisdiktionsgewalt vorbetont. Was bleibt da für das Kirchenrecht

erhaupt noch £un übrıig? Das Kirchenrecht trıtft Vorkehrung, da{fß 1e
Getauften als Glieder der Kırche ıhre Charısmen 1n einer Weiıse betätigen, die den
anderen aut ihrem Weg ZU) übernatürlichen Heil törderlich, auf keinen Fall ber
hinderlich der Sar chädlich ISt; ebenso auf der höheren Ebene, da{fß die Inhaber der
Weihegewalt Von dieser den rechten Gebrauch machen un ıcht der Versuchung
erlıegen, S$1e mıßbrauchen un!: die freie Entfaltung der allen Getautften
geschenkten Gnadengaben beeinträchtigen.

Die Kırche als Mysterium, als das zrofße Sakrament, ebt ıcht VO  3 rechtlichen
Normen, sondern VO:!  ; den Gnadengaben; Aufgabe des Rechtes 1St CS, deren
Entfaltung schützen un: VvVor Abwegen bewahren. Die hierarchische Struktur
der Kırche bleibt völlig unangetastet, doch 1St VO  3 ihr 1n diesem Buch weıter nıcht
die Rede, ausführlicher dagegen von den „AaSOC1aAC1ONeES carısmatıcas“, 5 den
in der Kirche AUS charısmatischem Impuls sıch bildenden Vereinigungen der
Zusammenschlüssen Getaufter, denen nıcht 1Ur die Orden und relig1ösen
Genossenschaften und die 1mM CGIC Can. 684 ff behandelten „ASSOC1ationes tidelium“
zählen, sondern unterschiedslos alle dem Antrieb der Gnade sıch bildenden
Zusammenschlüsse Getautter. Das Kirchenrecht hat gyewährleisten, da{fß 1M
Innenverhältnis alles, Was AL  men wird, dem eıgenen übernatürlichen Heil der
Mitg_l_iede_r förderlich und nıcht abträglich, un! daß 1M Außenverhältnis das Wirken

Vereinigung auch Dritte un: die Kırche 1 Ganzen auf dem Heilsweg fördert,
ıcht hindert.

Musterentwürfe tür eın seiner Konzeption entsprechendes Kirchenrecht legt der
ert. nıcht VOVT. Bestimmt würde eın Grundgesetz der Kirche als Sacramentum
salutis, Wenn überhaupt, NnUur verschwıiındend weniıg mIit dem gemeiınsam ha C:
W as derzeit als lex ftundamentalıis Ecclesiae geplant wird Nıchtsdestoweniger mußfß,
Ja darf un: wırd keinem Wiıderspruch kommen. Die Kirche kann ıhr
Selbstverständnis nıemals erschöpfen un: mu{ daher immer 1n beschränkter
Weıse aussprechen; selbst wenn s1e e 1n Rechtsbegriffen ausspricht, kann s1e 65 auf
mehrere einander ergänzende Weısen Lun.

arbeitet Streng methodisch, tast könnte 111a  - pedantisch. Zu Begınn jedesAbschnitts werden die Gedankenschritte, die tun gedenkt, aufgezählt und
an 1n der angekündigten Reihenfolge ausgeführt; ZU werden S1e

noch einma zusammengefaßt. Damıt erleichtert 6S dem Leser, seinen oft sehr
abstrakten und spekulativen Gedanken folgen; dafür mu{fß dieser eine ZEeWI1SSEUmständlichkeit 1n Kauf nehmen. In einer Zeıt, da viele utoren hne Rücksichtauf ıhre Leser geordneter Gedankenführung und sorgfältigem sprachlichemAusdruck allzusehr tehlen lassen, kann INa  3 dem ert. die Anerkennung tür seine

Nell-Breuning,S;J;saubere Arbeitsweise nıcht Cn.,

Discussione UN  n legge fondamentale Der Ia Chiesa (Testiricerche di Sciıenze relig10se, 8) Gr. 80 (712 S Brescıa LS7Z Paıideia Editrice.
Dieses Sammelwerk des Istiıtuto pCI le Scienze religi0se dı Bologna vereinigtAufsätze Mehrzahl VO  3 Verfassern, die MmMI1t einer Ausnahme alle dem

Vorhaben eiıner lex Ecclesiae fundamentalis (hinfort EEF) grundsätzlich ablehnend
gegenüberstehen: auch der eine, der eın solches Vorhaben nıcht grundsätzlich blehnt,1St entschiedener Gegner des bis Jetzt vorliegenden Entwur

Als Hıstoriker beruft Alberigo (15—37) sıch auf die geschichtliche Erfahrung, Ww1e
S1e sieht: von An An seıen ıcht alleiın die Rechtsregeln, sondern die

Glaubensbekenntnisse 1n den 'eil- der Gliedkirchen gewachsen; der Versuch, VO  3
ben her eine einheıitliche Regelung aufzuerlegen, bedeute einen Bruch miıt der
SanNnzZCN Überlieferung. In einem Exkurs (38—42) übt derzeit regierenden Papstallerdings hne ihn ausdrücklich NCNNCN, bittere Kritıik.
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Der kurze Beıtrag VO]  3 Chenu (43—48) stellt ın geistreich iıronısıerender
Weıse „Jex tundamentalıs“ und „lex ova  < einander gegenüber. Borı (49—64)
erkennt 1n der LEF eınen Rückschritt VO: Kiırchenverstäiändnıis des Vatikan. Kon-
ıls demjenigen der VO  3 ıhm scharf kritisıerten Enzyklika „Mystıicı corporı1s“.
Auch Borı Ulianıich (65—95) stellt einen Rückschritt fest; mıiı1ıt seiınem berühmten
„subsistit 1n  « hatte das Konzıil sıch begnügt der darauft beschränkt, die Papstkirchemıt der Ecclesia Christı ınadäquat gleichzusetzen; damıt hatte der ökumenischen
Bewegung eine Tuür geöffnet; durch seine Rückkehr DE adäquaten Gleichsetzungschlägt der Entwurf der LEF die yeöffnete Tur wieder Calvatı 97-133)konfrontiert den Entwurt der LEF miıt der Konzilskonstitution „De1 Verbum“ und
ermittelt einen unüberbrückbaren Gegensatz. Befremdend 1St seine Vorstellung VO
allgemeinen Priestertum un: dessen Verhältnis zu Amtspriestertum, die in der
Wendung VO':  3 der » prevalenza del sacerdotio regale quello ministerjale“

ZU Ausdruck kommt. Noch größeren Schaden, als UÜlianıch tür die
ökumenische Bewegung befürchtet, beschwört der Entwurtf der LEF nach der
Meınung VO':  w} Panıkkar- herauf tür das Ansehen der Kırche be1i dem
aufßerhalb des westlichen Kulturkreises lebenden größeren Teil der Menschheıt; tür
eine derart juridifizierte Religion fehle den s]aten und Afrıkanern jegliıchesVerständnis. Der eutsche Kanonist J. Neumann E ISt der einzıgeMitarbeiter, der eine LEF nıcht grundsätzlich ablehnt. Was von iıhr ‚9 1St

deren Gesetzen untersteht. Auf den ersten Blick erkennt INa hier die den deutschen
eın Organısationsstatut der Kırche, das eindeutig klarstellt, WCT als Glied der Kirche

Kanonisten aut den Nägeln brennende rage, W as der 1im Zusammenhang mMIi1t
deutschen System der Kırchensteuer stehende „Austritt“ ZUS der Kirche auf sıch hat
Was VO  3 der LEF begehrt, 1St eine unzweıdeutige Aussage darüber, für WeEen
kirchliche esetze gelten bzw. die Kırche Geltung beansprucht Onıda
9 miıßt die LEF dem heutigen staatsrechtlichen Begriff eiıner
„Verfassung“; für mich 1St se1ın Beıtrag eın besonderer Genußßs, weiıl meınen
eıgenen Beıtrag „Eın Grundgesetz der Kirche?“ (StdZ LEOZ1 4 219—229) sehr
glücklich erganzt. Staatsverfassungen sınd entweder selbst revolutionäre kte der
bringen eine bereits vollzogene Revolution echtlich ZU; Abschlufs; 1n beiden Fällen
sınd S1e das Werk VO  3 Politikern, ıcht VO  3 Fachjuristen. Eine LEF dagegen kann
weder selbst eın revolutionärer Akt se1ın noch den Ertrag einer in der Kır
stattgehabten Revolution „auf Flaschen ziehen“ ; S1e kann NUuUr das Juristisch
Aaus ormulieren, W as ohnehin in der Kirche geltendes echt iSt; ben darum wurden
enn auch nıcht tührende Kirchenmänner, sondern 1ine Gruppe gelehrter Juristen
MIt dieser Aufgabe betraut. Darü 6 WIC CS SCS ehen konnte, da{fß nach dem
Trienter Konzil die Rechtsentwicklung 1n den Teil- der Gliedkirchen ZU
Stillstand kam un völlig auf die römische Kurie überging, gibt rodEquellenmäßigen Autfschlufß Ebenso sorgfältig belegt Camaıianı n  »w 1e V1e VO  3 dem, W as das 2. Vatiıkan. Konzıl 1ın seinem Dekret ber die
Religionsfreiheit SagtT, 1m Entwurf der LEF wiıieder zurückgenommen WIr!

Da die beiden Päpste Johannes un Paul VL das Kirchenrecht
verschieden werten, ergibt sıch hne weıteres Aaus der Verschiedenartigkeit dieser
beiden Persönlichkeiten. Eın deutliches Bild VO  - dem Unterschied un!: insbesondere
davon, WwW1€e der gegenwärtige Papst VO Kirchenrecht denkt un: W as Von ıhm
‚9 bietet der Beitrag VO:  $ Niccol:S mit SCHAUCH Belegen; das 1sSt
eine gute Hiltfe, Haltung un!: Verfahrensweise dieses Papstes besser VOI-
stehen. Über die bisher 1m Schritttum ausgetragene Kontroverse 1n Sachen der LEF
berichten L. Martını und A. Tppoliti S, vewi1ß interessant, ber viel
ausführlich: der miıt dem Gegenstand nıcht bereits Vertraute Leser sıeht VOrTr Bäiäumen
den Wald nıcht: hier ware  kara weniıger mehr SCWESCH. Eıine systematısch geordneteÜbersicht ber die Streitpunkte un: die dazu geäiußerten Meınungen un
angeführten Argumente gäben eine bessere Orientierung.

Der letzte Beıitrag Aaus der Feder VO:  3 Giusbert: AA vergleicht miıt
denkbar größter Sorgfalt die Terminologie des Entwurts der LEF mit derjenigender dogmatischen Konzilskonstitution „Lunem gentium“ ; hier, 6S autf 1 enlose
Vollständigkeit und mınuz1ıöse Genauigkeit ankommt, ware der Wunsch nach
kürzerer Fassung fehl Platze.

Entspricht der Titel „Legge Vangelo“ dem Inhalt des Sammelwerks?
Strenggenommen deckt I11UI den Gehalr der ersten tünt Beıträge; diese kreisen
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die Frage, ob nıcht das Evangelıum selbst das Lebensgesetz der Kirche sel, neben
dem es ‚WAar Verhaltens- und Verfahrensregeln 1mM einzelnen geben könne, ber eın
anderes „Grundgesetz“, ber auch die Gegenfrage, ob enn das Wort Gottes, dıe
trohe un: befreiende Botschaft nıcht mißbräuchlich als „Gesetz“ bezeichnet werde,
da och namentlich nach Paulus gerade umgekehrt die Befreiung VO
„Gesetz“ bedeute. Dıiıe Mehrdeutigkeit der Wörter lex (Gsesetz un lex
tundamentalıis Grundgesetz führt leicht dazu, da{fß 198908  3 aneinander vorbei redet.
LDiese Getahr 1St auch 1ın diesem Sammelwerk nıcht ımmer vermieden. Ziemlich
folgerichtig wırd ber 1n allen Beıträgen als Kernstück des Streıites bzw. des
Widerspruchs das Vorhaben einer LEF festgehalten, ob denn das, W as der
Entwurt einer LEF laut der iıhm beigegebenen Begründung ausdrücklich se1n will
der seıin den Anspruch erhebt, nämlıch ıne 1n Rechtsbegriffen tormulijerte
Aussage darüber, „quid SIt Ecclesia“, überhaupt 1m Bereich des Möglichen liege der
unabwendbar daran scheitere, da{iß die Kırche als „mysterium“ Nnu einma 1St
als 1Ur eın 1n Rechtsbegriffen Aares Sozialgebilde. aul VI hatte ursprünglıch
NUur dıe rage aufgeworfen, ob C sıch ıcht empfehle, A2US den beıden tür die
lateinische un! die orientalische Kiırche vorgesehenen Kodifikationen das, W as für
die Gesamtkirche un damıt für beide Teıle gleicherweise gelte un! gelten musse,
auszuklammern un als gemeinsamen eıl beiden vorzuschalten. Reın systematısch
gesehen ware  ‚ das gewiß die beste Lösung; nıchtsdestoweniger können gewichtige
praktische Erwäagungen dagegen sprechen. Aus diesem unscheinbaren na hat siıch
der höchst anspruchsvolle und, w1e die Dıiskussion erwıesen hat, fragwürdige
Gedanke einer LEF entwickelt, w1e S1e nunmehr 1n Gestalt des bereits 1n 7zweiıter
Fassung den Bıschöten zugeleiteten Entwurfs vorliegt.

Der besondere Wert dieses Sammelwerks esteht darın, da es miı1t den vorstehend
besprochenen Beıiträgen ZUS eıch die wichtigsten einschlägıgen Dokumente dar-
bietet, nämlich nebeneinandergestellt beide bisher vorliegende Fassungen des
Entwurts (485 bıs 552) nebst den Begründungen (von W. Onclin) beiıden
Fassungen (557—615 bzw. 617-—657); azu kommt noch dıe eıgene Denkschrift des
Instituts selbst ZUr LEF Auch das ausführliche Sachverzeichnis
Everdient den Dank des Benutzers. V, Nell-Breuning, Di<]

Schwarzwäller, Klaus, Theologia Crucıs. Luthers Lehre VO  '3 der
Prädestination nach De arbitrio, 15725 (Forschungen ; Geschichte und Lehre
des Protestantismus, B P Gr 80 (216 8:) München 197e& Kaiser. T FAl

Der Autor 11 seıin Werk als Oommentarähnli;ches Arbeitsbuch Luthers vielleicht
bedeutendster systematischer Schrift verstanden wIıssen. Er bittet den Leser,
Luthers De SECETVO arbitrio Dsa.) gründlich durchzuarbeiten (9) Schw. mıiıt

Thesen
hermeneutischen Vorerwägungen Ka 1N. Nach der Aufstellung eiıner 1n 174

taßten Gliederung VO  3 Dsa. estimmt dessen literarısche Gattung als
polemis5' Gelegenheitsschrift, Aaus der INnNan 1n besonderem Ma{iß Aufklärun ber
Luthers eigene Posıtion dart (41) Als naheliegender Ausgangspun für
die Interpretation der SaAaNzZCHN Schrift bietet sıch deren abschließende Zusammentas-
Sung 1L Kapık Dann behandelt der Autor zunächst den 3. Hauptteil 1MmM
Beweisgang VO:  3 Dsa., worın Luther seın eigenes Verständnis pOS1t1V elegenversucht (I1L. Kap.) Von 1er geht auf Luthers Einleitung zurück, 1n der Ja
erwartungsgemäfß ebentalls dessen eigene Posıtion ZUuUr Sprache kommt IV. Kap.).
ISt ana: wendet sıch auch dem un Hauptteil 1m Beweisgang VO  $ Dsa.
Z Luther erst die Argumente des Erasmus tür eın iberum arbitrium, sodann
dessen Argumente ASs SECYÜLM arbitrium widerlegt Kap.). Das
Schlußkapitel 1St mehr systematischer Art un: behandelt den Zusammenhangzwischen Verborgenheit Gottes, Christologie und Trinitätslehre. In allem 1St. Luthers
Grundprinzıp die unüberbietbare Bedeutung Jesu: für ih 1St unannehmbar, W as iıhr
widerstreitet. Da WIr Gott 1n Christus gegenüberstehen, oibt allein
Heils ewißheit, sondern bewahrt auch davor, die Christologie 1n Anthropologieaufzu sen (92) Es 1St dieser Grundeinsicht Luthers vemäß, daß 1n der Weise der
asserti0, der edingt gewıssen Behauptung redet. Der Autor macht mMiıt echt
darauf aufmerksam, da{fß zwischen dem „ Tolle assertiones, Christianismum
tulisti“ (Gl 3’ 9 9 18; 603, 28 und dem „ Tolle Christum scripturI1s,
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